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Ableitung des Untersuchungsgebietes 

Die Abgrenzung der Untersuchungsräume erfolgt einerseits in Abhängigkeit vom zu untersu-
chenden Schutzgut (Mensch, Boden, Wasser usw.) sowie andererseits in Abhängigkeit von 
den jeweils zu betrachtenden Auswirkungen des Vorhabens auf dieses Schutzgut. So ist das 
Untersuchungsgebiet für die Betrachtung der Auswirkungen von Luftverunreinigungen auf 
das Schutzgut Luft in einer größeren Ausdehnung zu erfassen als beispielsweise Lärmauswir-
kungen der Anlage auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen. 

Die engste Bezugsebene von der Anlage zu räumlichen Wirkungen ist das Grundstück, also 
der Standort der Anlage selbst. 

Erfahrungen zeigen, dass Luftschadstoffemissionen die Wirkfaktoren mit der größten Reich-
weite darstellen, so dass durch Annahme dieses Untersuchungsgebietes auch für die ande-
ren Schutzgüter, das Untersuchungsgebiet i. d. R. ausreichend dimensioniert ist. Konservativ 
wird ein Untersuchungsgebiet mit einem Radius von 1.600 m gewählt.  

Das Untersuchungsgebiet ist in seiner räumlichen Lage im Anhang 1 dargestellt. 



mehrere t/a
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2.4 Geschätzter Umfang der Neuversiegelung in ha 

Geplant ist ein Erweiterungsbau mit der Vorhabenbezeichnung „F5“. Der Neubau soll im 
nördlichen Bereich des Betriebsgeländes errichtet werden. Da sich auf der Fläche bisher das 
„Stada-Gebäude“ befunden hat, beträgt die zusätzlich zu versiegelnde Fläche lediglich 
2.918 m² bzw. 0,2918 ha. 

 

2.5 Umfang der baulichen Anlagen / Tätigkeiten einschließlich Um-
fang der Erdarbeiten in m³ und der Abrissarbeiten 

Der Neubau wird gemäß Art. 2 Abs. 3 Satz 2 BayBO der Gebäudeklasse 5 auf Grund der Höhe 
von 34,8 m sowie gemäß Art. 2 Abs. 4 ebd. als Sonderbau eingestuft. Er umfasst sechs Ge-
schosse sowie eine einfache Unterkellerung. Als Baustoff für die Wände und Decken wird 
Stahlbeton zum Einsatz kommen. Die Grundfläche beträgt ca. 4.493 m². Das geplante Bau-
werksnull des Gebäudes liegt bei ca. 434,00 m NN. Das Untergeschoss E0 bindet auf der Ost-
seite etwa 8,00 m ins Erdreich ein, auf der Westseite etwa 14,30 m.  

Der Neubau soll auf der ehemaligen Fläche des „Stada-Gebäudes“ ausgeführt werden. Die 
Abrissarbeiten des „Stada-Gebäudes“ sowie Errichtung der Baugrube sind nicht Teil des Vor-
habens, sondern wurden gesondert beantragt und genehmigt. 

 

2.9 Erhöhung der Schadstoff- und Geruchsimmissionen 

Luftschadstoffimmissionen 

Mit Luftschadstoffen belastete Abluft wird aus den Bereichen ADC (Gasverdrängung aus 
Tanks, Vorrats-, Misch- und Reaktionsbehältern) und HVAC (Abluft aus den Isolato-
ren/Handschuhkästen) gefasst. Als einzig messbare Verunreinigung (oberhalb von Spuren-
mengen) enthält diese Kleinmengen des sehr schwerflüchtigen Lösungsmittels DMSO. Da-
neben treten diffuse Emissionen des Lösungsmittels 2-Propanol (Isopropanol) auf, das zur 
Desinfektion und Wischreinigung von Flächen eingesetzt wird.  

Darüber hinausgehende Luftschadstoffemissionen sind nicht zu erwarten. Verbrennungsab-
gase, Rauch, Ruß, Staub oder Aerosole entstehen durch die Anlage und ihre Nebeneinrich-
tungen nicht. 

Die Anlagenteile, in denen die chemischen Prozesse im Rahmen der Produktionsverfahren 
ablaufen, sind geschlossen gebaut. Kritische Prozessschritte finden in Sicherheitsbänken o-
der Reinräumen statt, die keim- und staubfrei arbeiten müssen. Schon die Ansaugung der 
zur Belüftung notwendigen Außenluft erfolgt daher über Schwebstoffstofffilter. Der Einsatz 
flüchtiger Stoffe (Reinigungs- und Desinfektionsmittel, DMSO) wird auf das notwendige Mi-
nimum zur Gewährleistung von Sauberkeit und Funktionsfähigkeit beschränkt und über-
schreitet nicht das übliche Maß. 
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Geruchsimmissionen 

Geruchsstoffe, die über den üblichen Raumgeruch hinausgehen, werden nicht eingesetzt, 
entstehen nicht und gehen nicht in die Raumabluft über.  Die somit unbelastete (atembare) 
Raumabluft wird direkt über Dach abgeführt. 

 

2.10 Erhöhung der Lärmimmissionen 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde eine schalltechnische Untersuchung erar-
beitet: 

• C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH, „Ersatzneubau F5 der Daiichi Sankyo in Pfaffen-
hofen a.d. Ilm – Schalltechnische Untersuchung“, 25.03.2025, 86 Seiten 

Das Dokument enthält Angaben zu den Lärmemissionen jeder relevanten Emissionsquelle, 
berücksichtigt Verkehrsgeräusche (betriebsbedingte Verkehrsgeräusche sowie An- und Ab-
fahrtsverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen) und weist zeitliches Auftreten von 
Lärmemissionen, betrachtete Schallschutzmaßnahmen sowie Teilbeurteilungspegel an den 
maßgeblichen Immissionsorten aus.  

Die schalltechnische Untersuchung stellt zusammenfassend fest, dass der Immissionsricht-
wert der TA Lärm in der Summenbelastung an allen Immissionsorten eingehalten wird. Es 
sind mithin keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu besorgen. 

 

2.11 Erhöhung des Verkehrsaufkommens 

Das Vorhaben wird zu einer betriebsbedingten Erhöhung des regionalen Kraftverkehrs füh-
ren. So wird der Zuwachs von langfristig  Mitarbeitern mit dem geplanten Vorhaben zu 
einem erhöhten Aufkommen an Kfz bzw. Shuttlebussen führen. Darüber hinaus wird sich der 
LKW-Verkehr am Warenein- und -ausgang im Zeitraum von 07:00–20:00 Uhr um  LKW pro 
Tag und im Zeitraum 06:00–07:00 Uhr um  LKW pro Tag erhöhen. Hinzukommen  
zusätzliche LKW-Fahrten pro Tag für die Belieferung der Kantine sowie bis zu  zusätzliche 
LKW für die Anlieferung von Rohstoffen und die N2-Betankung. Ebenfalls wird es zur Erhö-
hung des betriebsinternen Gabelstaplerverkehrs (zusätzlich 80 Minuten pro Tag) kommen. 
Auf Grundlage der Schalltechnischen Untersuchung und des Verkehrsaufkommens auf den 
angrenzenden Straßen kann allerdings von einer Vermischung mit dem bereits vorhandenen 
Straßenlärm ausgegangen werden. 

 

2.12 Visuelle Veränderung, zusätzliche Zerschneidungswirkung, 
Veränderung des Landschaftsbildes etc. 

Das Vorhaben befindet sich vollständig auf der Fläche eines gültigen Bebauungsplans Nr. 92 
„Gewerbegebiet Sandkrippenfeld“ (12. Änderung und Erweiterung vom 13.03.2025) und 
gliedert sich visuell in das lokale industriell überprägte Landschaftsbild des Gewerbegebiets 
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Sandkrippenfeld in der Kreisstadt Pfaffenhofen ein. Da das Gewerbegebiet bereits langjährig 
bebaut ist, kommt es durch den Neubau zu keiner zusätzlichen Zerschneidungswirkung.  

 

2.13 Veränderung des Grundwassers oder von Oberflächenwasser, 
hydromorphologische Auswirkungen 

Dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt liegen generell keine flächendeckenden Daten über 
die Grundwasserstände im Umfeld des Anlagengrundstücks vor. Laut Ausweisung im Um-
weltatlas Bayerns steht das Grundwasser am Standort im Bereich von 429 m ü. NHN (ca. 5 m 
u. GOK) an und fließt in Richtung Nordost zur Donau ab. 

Im Rahmen der Baugrunderkundung des Geländes wurden Grundwassermessstände zwi-
schen 422,8 m ü. NHN bis 427,3 m ü. NHN ermittelt. Während der Bauphase kann demzu-
folge eine Grundwasserhaltung erforderlich sein. Diese wurde im Zuge des Antrages auf Ab-
rissarbeiten des „Stada-Gebäudes“ sowie Errichtung der Baugrube bereits genehmigt und ist 
nicht Teil dieses Vorhabens. 

Im Rahmen der Errichtung des Gebäudes und der damit einhergehenden Baugrundverbes-
serung ist eine Tiefgründung notwendig, bei der Nassbetonpfähle bis in tragfähige Schichten 
getrieben werden. Dies stellt ein Einbringen von Stoffen in das Grundwasser dar, das als Be-
nutzung eines Gewässers gemäß § 8 Abs. 1 WHG einer Erlaubnis bedarf. Diese wird separat 
beantragt. 

 

2.15 Einleitung von Abwasser in Gewässer (Direkt- oder Indirekt-
Einleitung), Versickerung, Notwendigkeit von Bauwasserhaltungen 
infolge hohen Grundwasserstands, einschließlich der damit ggf. zu-
sammenhängenden Änderungen der Qualität und der Quantität 
von Wasser 

Anfallendes Schmutzwasser (Prozessabwasser, Sonderabwasser, Aufbereitungsabwasser, 
Dampferzeugungsabwasser, Kondensatabwasser, Überschussabwasser und Sanitärabwas-
ser) wird unter Beachtung der Anforderungen der AbwV und der EWS in den Schmutzwas-
serkanal der Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm (öffentliche Abwasseranlage) eingeleitet.  

Das Sonderabwasser wird durch Destillation aufbereitet, um hochwirksame Schadstoffe si-
cher zu entfernen (und als Abfall zu entsorgen). Das Prozessabwasser und ein Teilstrom des 
Aufbereitungsabwassers werden vor Abführung durch Säure-/Basenzugabe annähernd 
neutralisiert. 

Das auf den Dachflächen des geplanten Gebäudes sowie auf den versiegelten umgebenden 
Flächen anfallende Niederschlagswasser soll zusammen mit demjenigen des übrigen Be-
triebsgeländes bewirtschaftet werden; dazu wird ein integriertes Entwässerungskonzept mit 
Versickerung und Indirekteinleitung entwickelt und beantragt (separates Verfahren). 
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Die notwendige Bauwasserhaltung wurde bereits in einem separaten Verfahren erlaubt. 

 

2.16 Bodenversiegelung, Bodenverdichtung und sonstige Bodenver-
änderungen 

Die zusätzliche Versiegelung beträgt 2.918 m². Gemäß dem Bebauungsplan gilt für das Plan-
gebiet eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,95. Die GRZ wird durch die geplante Änderung und 
damit einhergehend der zusätzlichen Versiegelung 0,73 betragen, womit die definierten 
Baugrenzen weiterhin eingehalten werden. 

Alle gefährlichen oder wassergefährdenden Stoffe werden zudem ordnungsgemäß unter 
Einhaltung der einschlägigen technischen Regelwerke in dafür vorgesehenen Räumen gela-
gert. Flüssigkeiten werden in geschlossenen Systemen gelagert und verwendet, so dass die 
Mitarbeitenden mit diesen nicht in Kontakt kommen können. Zugleich wird dadurch die Ge-
fahr von Leckagen minimiert; Stoffaustritte sind aus diesem Grund unwahrscheinlich. 

Wassergefährdende Stoffe werden in Gebindelagern und Behältern vorgehalten, die den An-
forderungen der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) entsprechen. Das heißt, dass die Umgangsbereiche durch zusätzliche Auffangeinrich-
tungen für den Fall einer Leckage gesichert sind („Tasse-Untertasse-Prinzip“). 

 

2.17 Klimatische Veränderungen z. B. durch Treibhausgasemissio-
nen, Veränderungen des Kleinklimas 

Im Rahmen des geplanten Anlagenbetriebs werden keine Treibhausgase emittiert.  

Durch den Baukörper und den Flächenverbrauch kann es kleinklimatisch zu einer Erwärmung 
des Standortes kommen. Verursacht wird das durch die Aufheizung des Baukörpers, Versie-
gelung der Fläche und eine damit einhergehende verringerte nächtliche Abkühlung der Vor-
habenfläche. 

Das lokale Kleinklima ist bereits von Industriebauten, Flächenversiegelung und deren Sekun-
däreffekten (v. a. verringerte nächtliche Abkühlung) geprägt. Eine weitere Veränderung ist 
nicht zu besorgen. 

 

2.18 Rodung von Wäldern, Gehölzen, Bäumen etc. und sonstige In-
anspruchnahme der Natur 

Das Vorhaben befindet sich vollständig auf der Fläche eines gültigen Bebauungsplans. Es fin-
den kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG statt. Es kommt im 
Rahmen des Vorhabens ebenfalls zu keiner Umpositionierung oder Fällung von Bäumen oder 
dem Entfernen von Gehölzen. 
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2.20 Abwicklung des Baubetriebes einschließlich Lärm-, Schadstoff-
emissionen etc. während des Baus 

Die Bauphase wird mehrere Monate dauern und stellt deshalb eine zeitlich begrenzte Beein-
trächtigung der Schutzgüter dar. 

Staubemissionen werden durch die Verwehung von Bodenpartikeln bzw. die Aufwirbelung 
von Partikeln durch Baufahrzeuge bedingt. Diese Emissionen können jedoch durch entspre-
chende Maßnahmen, wie z. B. eine Geschwindigkeitsbegrenzung der Fahrzeuge im Baustel-
lenbereich, Befeuchtung der Flächen und der ausschließlichen Nutzung von befestigten Flä-
chen geringgehalten werden. Die Emissionen dieser Fahrtbewegungen werden sich jedoch 
hauptsächlich auf das Betriebsgelände selbst erstrecken, da es sich um bodennahe Freiset-
zungen handelt, die sich in der Regel nur in unmittelbarer Nähe der Fahrbahnen auswirken. 

Schallemissionen werden in der Bauphase im Wesentlichen durch Baumaschinen und -ge-
räte hervorgerufen. Gemäß AVV Baulärm sind grundsätzlich bei Bauarbeiten in Wohngebie-
ten oder anderen besonders schutzbedürftigen Bereichen möglichst lärmarme Baumaschi-
nen einzusetzen. Die eingesetzten Baumaschinen müssen nach der 32. BImSchV den Vorga-
ben der EG-Richtlinie 2000/14/EG genügen. Da die Wirkungsdauer der zu erwartenden 
Schallemissionen zeitlich begrenzt ist und den Vorgaben der AVV Baulärm zum Schutz vor 
den Bauschallimmissionen entsprochen wird, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. 

Bzgl. Erschütterungen sind die Bauarbeiten so auszuführen, dass keine Beeinträchtigungen 
an umliegenden Gebäuden auftreten können. 

 

2.21 Risiko von Störfällen, Unfällen und Katastrophen (auch klima-
bedingt z. B. durch Hochwasser) während des Baus und des Be-
triebs, insb. im Hinblick auf verwendete Stoffe und Technologien 
bzw. die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle i. S. d. § 2 Nr. 7 der 
Störfall-VO  

Im Betrieb wird mit keinem namentlich im Anhang I der 12. BImSchV genannten gefährlichen 
Stoff umgegangen. Es kommen lediglich Klein- und Kleinstmengen von Stoffen vor, die in die 
Gefahrenkategorien P2 (Nr. 1.2.2; entzündbare Kältemittel), P4 (Nr. 1.2.4; Ozon), P5c 
(Nr. 1.2.5.2; 2-Propanol), E1 (Nr. 1.3.1; Reinigungsmittel und Ozon) und E2 (Nr. 1.3.2; Reini-
gungsmittel) einzuordnen sind. 

Dabei ist zu beachten, dass Ozon nur in Spurenmengen von 0,004 kg vorhanden ist (Gene-
rierung in der Wasseraufbereitung zum sofortigen Verbrauch) und 70%iges 2-Propanol mit 

 m³ den weit überwiegenden Teil der vorhandenen störfallrelevanten Stoffe ausmacht. 
Eine Menge von höchstens 2 % der jeweils relevanten Mengenschwelle (vgl. Anhang I Nr. 4 
12. BImSchV) wird selbst bei Summenbildung über die Gefahrenkategorien in allen Fällen 
weit unterschritten. 
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Für den in einer Menge von t vorgehaltenen Konzentratabfall aus der Abwasserbehand-
lung (AVV-Schlüssel 07 05 11*) bestehen Detailkenntnisse hinsichtlich seiner Inhaltsstoffe 
aus Worst-Case-Berechnungen. Nach Nr. 2.1 KAS-61 ist damit eine von der generischen Ein-
stufung abweichende Einstufung möglich. Im vorliegenden Fall wurde diese aus der gefahr-
stoffrechtlichen Einstufung der Abfälle analog CLP-VO (ausgeführt in der TRGS 201) abgelei-
tet. 

Es liegt daher weder ein Betriebsbereich der oberen noch der unteren Klasse vor. Die Anlage 
bildet weder selbst einen solchen Betriebsbereich noch ist sie Teil eines solchen Betriebsbe-
reichs. Es handelt sich beim Vorhaben weder um eine störfallrelevante Errichtung noch eine 
solche Änderung.  

Ein Unfallrisiko in Hinblick auf die verwendeten Stoffe sowie verwendeten Technologien ist 
durch den Einsatz von Technologien zur Abwendung von Havarien, Brandgefahren oder Aus-
laufen von boden- und wassergefährdenden Stoffen (AwSV-Anlagen) als gering einzuschät-
zen. Dichtheit und Funktionsfähigkeit aller Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen (Aggregate und Sicherheitseinrichtungen) werden regelmäßig kontrolliert und die 
nach § 46 Abs. 2 AwSV gebotenen Sachverständigenprüfungen durchgeführt. 

 

2.22 Erschütterungen, Licht (vgl. auch Art. 11a BayNatSchG und 
Art. 9 Abs. 2 BayImSchG), Wärme 

Um Erschütterungen oder Schwingungen, die von den ortsfesten Anlagenteilen des geplan-
ten ausgehen können, entgegenzuwirken, werden die jeweiligen Aggregate schwingungsiso-
liert aufgestellt oder es erfolgt eine akustische Entkopplung durch geeignete Kompensato-
ren. Zudem sind die einzelnen Anlagenteile aus Gründen der Sicherstellung eines ordnungs-
gemäßen Betriebs und um eine lange Lebensdauer zu erreichen so konstruiert, dass sie mög-
lichst erschütterungsarm betrieben werden können. 

Das Vorhaben befindet sich im Bereich des gültigen Bebauungsplans Nr. 92 „Gewerbegebiet 
Sandkrippenfeld“, so dass es nicht dem Verbot beleuchteter oder lichtemittierender Wer-
beanlagen im Außenbereich gemäß Art. 9 Abs. 2 BayImSchG unterfällt. Auf dem Dach des 
Gebäudes soll eine rotierende Werbeanlage (Logo mit Firmenschriftzug) installiert werden; 
diese entspricht der Festsetzung Nr. 11.6 des Bebauungsplans und ist damit zulässig. 

Die Umgebung des geplanten Gebäudes wird aus Sicherheitsgründen in der Nacht beleuch-
tet werden. Insgesamt sind am Standort durch die umgebenden gewerblichen Einrichtungen 
und die Straßenbeleuchtung bereits Beleuchtungseinrichtungen vorhanden. Um die Auswir-
kungen durch Lichtemissionen so gering wie möglich zu halten, werden bei der Planung der 
Anlagen- und Straßenbeleuchtung auf dem Betriebsgelände die „Hinweise zur Messung, Be-
urteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Im-
missionsschutz (LAI) vom 13.09.2012 mit Stand vom 03.11.2015 berücksichtigt. In Überein-
stimmung mit dem geltenden Bebauungsplan (vgl. Hinweis Nr. 8 ebd.) werden zur Vermei-
dung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten für die Außenbeleuchtung ausschließ-
lich Natriumdampfhoch- und -niederdrucklampen oder LED-Leuchtmittel mit Richtcharakte-
ristik unter Verwendung vollständig gekapselter Lampengehäuse eingesetzt. Hierdurch 
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lassen sich schädliche Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere – insbesondere auf 
Vögel und Insekten – deutlich verringern. Die Ausrichtung der Lampen wird nach Möglichkeit 
so gewählt, dass eine direkte Einstrahlung in die umliegenden Grünbereiche vermieden wird. 

Sonstige Immissionen, wie z. B. Wärme sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

 

2.23 Elektromagnetische Wirkungen 

Das Vorhaben umfasst die Errichtung und Betrieb von zwei Mittelspannungsstationen, die 
Niederfrequenzanlagen i. S. d. 26. BImSchV darstellen. Diese genügen den Anforderungen an 
Starkstromanlagen und Hochspannungsschaltanlagen für Wechselstrom nach DIN EN IEC 
61936-1:2023-02 (VDE 0101-1:2023-02) bzw. DIN EN IEC 62271-200:2023-04 (VDE 0671-
200:2023-04). 

Durch normgerechten Betrieb wird sichergestellt, dass die Transformatoren und Mittelspan-
nungsanlagen bei höchster betrieblicher Auslastung in ihrem Einwirkungsbereich an Orten, 
die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind, eine effektive magnetische 
Flussdichte von 100 µT (halber Grenzwert nach § 3 Abs. 2 i. V. m. Anhang 1a 26. BImSchV) 
nicht überschreiten. 

 

2.24 Gefahr von Legionellenbildung 

Teil des Vorhabens sind die Errichtung und der Betrieb von adiabaten Rückkühlanlagen mit 
vom Wärmeübertrager getrennter Verdunstungseinrichtung. Es handelt sich dabei um Wär-
meübertrager, in denen das die Prozesswärme aufnehmende Fluid ausschließlich in einem 
geschlossenen Kreislauf geführt wird und die Prozesswärme ausschließlich direkt über Luft-
wärmeübertragung an die zur Kühlung herangeführte Luft übertragen wird. Für diese Anla-
gen ist daher Ausnahmetatbestand nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 42. BImSchV erfüllt; die Verordnung 
über Verdunstungskühlanlagen, Kühltürme und Nassabscheider ist nicht einschlägig. 

 

2.26 Verbindlich vorgesehene Vermeidungs- und Verminderungs-
maßnahmen 

Die Anlagenteile, in denen die chemisch-physikalischen Prozesse als eigentliches Produkti-
onsverfahren ablaufen, sind geschlossen gebaut. Kritische Prozessschritte finden in Isolato-
ren (Handschuhkästen), Sicherheitswerkbänken und Reinräumen statt, die keim- und staub-
frei arbeiten müssen. Schon die Ansaugung der zur Belüftung notwendigen Außenluft erfolgt 
daher über Feinstaub- oder Schwebstofffilter. 

Der Neubau F5 wird nach dem Stand der Lärmschutz- sowie der Schwingungsisolierungstech-
nik errichtet, betrieben und gewartet. Körperschallemittierende Anlagenteile werden von 
luftschallabstrahlenden Anlagenteilen entkoppelt. Eine Warenanlieferung erfolgt aus-
schließlich im Tagzeitraum. 
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Zur Minimierung von ausgehenden elektromagnetischen Feldern werden folgende Maßnah-
men gemäß § 4 Abs. 2 26. BImSchV ergriffen: 

• Minimierung der Distanzen zwischen Betriebsmitteln mit unterschiedlicher Phasen-
belegung, 

• Abstandsoptimierung und 

• Optimierung von Einspeisung und Abgängen der Niederspannungsverteilung. 
 











Daiichi Sankyo Real Estate GmbH – Errichtung und Betrieb F5-Gebäude 
Anlage zur allgemeinen Vorprüfung des Vorhabens gemäß § 7 Abs. 1 UVPG  

 
Gesellschaft für Umwelt- und Managementberatung mbH 

Seite 17 von 21 
10.04.2025 

© GfBU-Consult 2025 – Ohne Zustimmung der Verfasserin ist das Anfertigen von Kopien, auch auszugsweise, untersagt. 

wertvollen Waldbestand sowie Schutzwälder für Immissionen, Lärm und lokales Klima. Der 
nächstgelegene Schutzwald befindet sich in mindestens 900 m Entfernung. 

Östlich der Vorhabenfläche befindet sich zudem in ca. 1.400 m ein Bodenschutzwald. 
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4 Merkmale der möglichen Auswirkung 

4.1 Menschen einschl. der menschlichen Gesundheit  

Wirkfaktoren des Vorhabens mit möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind: 

• Luftschadstoffimmissionen 

• Geruchsimmissionen 

• Schallemissionen 

• Austritt wassergefährdender Stoffe 

• Sonstige Immissionen (Licht, Erschütterungen, elektromagnetische Wirkung) 

Entsprechend den Darlegungen in Nr. 2.9 werden durch den Betrieb der Anlage keine rele-
vanten Luftschadstoffimmissionen erzeugt. Ebenfalls sind Geruchsstoffe, die über den übli-
chen Raumgeruch hinausgehen, sowie Luftverunreinigungen im Sinne von § 3 Abs. 4 BIm-
SchG durch den Betrieb der geplanten Anlage nicht zu erwarten.  

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung wurde entsprechend der Darstellung in 
Nr. 2.10 festgestellt, dass das Vorhaben aus schalltechnischer Sicht wie geplant umgesetzt 
werden könne.  

Gemäß den Darlegungen in Nr. 2.21 ist ein Unfallrisiko in Hinblick auf die verwendeten Stoffe 
sowie verwendeten Technologien durch den Einsatz von Technologien zur Abwendung von 
Havarien, Brandgefahren oder Auslaufen von boden- und wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV-Anlagen) als gering einzuschätzen.  

Sonstige Immissionen, wie Licht, Erschütterungen und elektromagnetische Wirkung sind 
durch das Vorhaben nicht zu erwarten (Siehe Nr. 2.22 und 2.23). 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch als nicht erheblich einzustufen. 

 

4.2 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Wirkfaktoren des Vorhabens mit möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen 
und die biologische Vielfalt sind: 

• Luftschadstoffimmissionen 

• Lichtimmissionen 

• Schallemissionen 

• Flächenversiegelung 

• Baukörper 

Entsprechend den Darlegungen in Nr. 2.9 werden durch den Betrieb der Anlage keine rele-
vanten Luftschadstoffimmissionen erzeugt. Es kommt zu keinen Säure- oder Stickstoffemis-
sionen, die relevant für die Biotope oder Schutzwälder sein könnten. 

Die Beleuchtung ist so geplant, dass die Lichtemissionen nicht in einem die Umgebung stö-
renden Maß auftreten (vgl. Nr. 2.22). 
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In der schalltechnischen Untersuchung wurde der Nachweis erbracht, dass die Schallemissi-
onen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm einhalten (Nr. 2.10). Es handelt sich zudem um 
einen bereits langjährig gewerblich geprägten Bereich, sodass davon ausgegangen werden 
kann, dass ein gewisser Gewöhnungseffekt der Tierarten vorhanden ist.  

Die zusätzliche Flächenversiegelung sowie die Errichtung des Baukörpers finden wie in 
Nr. 2.12 dargestellt in bereits industriell geprägtem Gebiet statt. Auf der Vorhabenfläche 
stand zudem bereits das „Stada Gebäude“, sodass es lediglich zu einer geringen zusätzlichen 
Versiegelung kommt. Es müssen im Zuge des Bauvorhabens keine Bäume oder Gehölze ent-
fernt werden.  

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-
falt als nicht erheblich einzustufen. 

 

4.3 Boden 

Wirkfaktoren des Vorhabens mit möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind: 

• Luftschadstoffimmissionen 

• Flächenversiegelung 

• Austritt wassergefährdender Stoffe 

• Abfälle 

Entsprechend den Darlegungen in Nr. 2.9 werden durch den Betrieb der Anlage keine rele-
vanten Luftschadstoffimmissionen erzeugt.  

Wie in Nr. 2.5 dargestellt, wird das neue Gebäude auf einer bisher bereits bebauten Fläche 
errichtet. Die Flächeninanspruchnahme beträgt ca. 4.493 m². Es kommt lediglich zu einer 
zusätzlichen Versiegelung von 2.918 m². Die gemäß Bebauungsplan festgelegte GRZ wird 
weiterhin eingehalten (vgl. Darlegungen in Nr. 2.16). 

Ein relevanter Schadstoffeintrag kann nur durch eine Störung im Anlagenbetrieb verursacht 
werden. Allerdings wird die Freisetzung wassergefährdender Stoffe in den Boden durch ent-
sprechende bauliche und sicherheitstechnische Maßnahmen im Rahmen der technischen 
Machbarkeit und der gesetzlichen Vorgaben gemäß Nr. 2.16 verhindert. 

Alle anfallenden Abfälle werden wie in Nr. 2.19 beschrieben gemäß Vorgaben des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes bzw. der Gewerbeabfallverordnung getrennt gelagert und der Entsor-
gung zugeführt. 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden als nicht erheblich einzustufen. 

 

4.4 Wasser 

Wirkfaktoren des Vorhabens mit möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind: 

• Luftschadstoffimmissionen  
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• Abwasseranfall 

• Flächenversiegelung 

• Austritt wassergefährdender Stoffe 

Entsprechend den Darlegungen in Nr. 2.9 werden durch den Betrieb der Anlage keine rele-
vanten Luftschadstoffimmissionen erzeugt.  

Entsprechend Nr. 2.15 erfolgt die Schmutzwasserentwässerung gemäß den Anforderungen 
der AbwV und der EWS in den Schmutzwasserkanal der Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm. 
Zusätzliches Niederschlagswasser, welches aufgrund der zusätzlichen Dachflächen bzw. Ver-
siegelung anfällt, soll versickert sowie indirekt eingeleitet werden. 

Wie in Nr. 2.16 dargestellt, ist eine Freisetzung wassergefährdender Stoffe in den Boden 
und demzufolge auch in das Grundwasser durch entsprechende bauliche und sicherheits-
technische Maßnahmen im Rahmen der technischen Machbarkeit und der gesetzlichen Vor-
gaben verhindert. 

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser als nicht erheblich einzustufen. 

 

4.5 Luft/Klima 

Wirkfaktoren des Vorhabens mit möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Luft/Klima sind: 

• Luftschadstoffimmissionen 

• Baukörper 

Entsprechend den Darlegungen in Nr. 2.9 werden durch den Betrieb der Anlage keine rele-
vanten Luftschadstoffimmissionen erzeugt.  

Wie in Nr. 2.17 dargestellt, ist die Errichtung des Gebäudes bzgl. des Schutzgutes Klima auf 
Grund der bereits industriell geprägten Umgebung und da dort bereits ein Gebäude stand 
als nicht erheblich einzustufen. 

 

4.6 Landschaft 

Wirkfaktoren des Vorhabens mit möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 
sind: 

• Schallemissionen 

• Baukörper 

Die schalltechnische Untersuchung erbrachte den Nachweis, dass die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm eingehalten werden (Nr. 2.10). Ein Erholungsnutzen in der näheren Umgebung 
ist nicht gegeben, sodass es durch die Schallemissionen keine Auswirkungen gibt.  

Die geplante Anlage wird in einem Gewerbegebiet errichtet, sodass die nähere Umgebung 
bereits industriell geprägt ist (Nr. 2.12). Der Baukörper gliedert sich in die bestehende Um-
gebung ein.  
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Die vorhabenbezogenen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Landschaft sind als nicht erheblich 
zu betrachten.  

 

4.7 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Wirkfaktoren des Vorhabens mit möglichen Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe 
und sonstige Sachgüter sind: 

• Luftschadstoffimmissionen 

• Baukörper 

• Sonstige Immissionen (Erschütterungen) 

Es werden gemäß Nr. 2.9 im Betrieb der geplanten Anlage keine relevanten Luftschadstoffe 
emittiert.  

Da sich auf der Vorhabenfläche bereits das „Stada-Gebäude“ befunden hat, gibt es keine 
Veränderungen in Bezug auf den optischen Einwirkbereich des geplanten Baukörpers zu den 
nächstgelegenen Denkmälern.  

Sowohl während der Bauphase (Nr. 2.20) als auch während des Betriebes (Nr. 2.22) sind 
Erschütterungen unwahrscheinlich.  

Insgesamt sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
als nicht erheblich einzustufen. 

 

4.8 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Es entstehen durch das Vorhaben keine relevanten Luftverschmutzungen durch Schadstoff-
emissionen. Eine Analyse der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ist somit für 
das geplante Vorhaben nicht notwendig, da die Wechselwirkungen marginal oder nicht vor-
handen sind. 

 

Zusammenfassende Einschätzung 

Wie vorstehend erläutert sind im Ergebnis der durchgeführten überschlägigen Vorprüfung 
der Umweltverträglichkeit erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das Vorhaben 
auszuschließen, daher ist aus Sicht des Vorhabenträgers für das Vorhaben auch keine Um-
weltverträglichkeitsprüfung durchzuführen.  

Hoppegarten, den 10.04.2025 

 

__________________        

M. Sc. Désirée Laaser 








